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die proletarische Revolution über
wunden und von der —► Diktatur des 
Proletariats abgelöst. Dabei kann es 
entsprechend den konkreten Bedin
gungen des jeweiligen Landes Über
gangsformen zwischen beiden ge
ben.

bürgerliches Wahlsystem: Ge
samtheit von Maßnahmen zur Vor
bereitung, Durchführung und Aus
wertung der Wahlen zu den bürger
lichen —*■ Parlamenten und kommu
nalen Vertretungskörperschaften, 
die von dem in kapitalistischen Staa
ten herrschenden Klassenverhältnis 
zwischen der herrschenden Bour
geoisie und der von ihr ausgebeute- 
ten Arbeiterklasse bestimmt wird (—*■ 
bürgerlicher Staat). Das b. W. umfaßt 
solche mit den Wahlen zu den bür
gerlichen Parlamenten verbundenen 
Maßnahmen politischen, rechtlichen 
und organisatorischen Charakters 
wie das bürgerliche Wahlrecht, die 
Wahlgrundsätze, die Wahlorganisa
tion, die praktische Tätigkeit der po
litischen Parteien, staatlichen Or
gane und gesellschaftlichen Kräfte 
in der Vorbereitung und Durchfüh
rung der Wahlen, die Wahlpropa
ganda und -agitation und die Wahl- 
finanzierung. Die Widersprüche 
zwischen der ausbeutenden Minder
heit und der ausgebeuteten Mehr
heit des Volkes sowie der Grad der 
Organisiertheit der demokratischen 
Kräfte, insbesondere der Arbeiter
klasse, bestimmen in jedem einzel
nen Land den Inhalt und das Zusam
menspiel der Elemente des b. W. in 
unterschiedlicher Weise. Es ist dar
auf gerichtet, die Mehrheit des Vol
kes, d. h. die Masse der Wahlberech
tigten, die den unterdrückten und 
ausgebeuteten Klassen angehören, 
von der tatsächlichen staatlichen 
Machtausübung fernzuhalten und 
ihren wirklichen Willen zu verfäl
schen. Deshalb gehören zum b. W. 
untrennbar auch Wahlbetrug und 
-fälschung, Wahlterror, geheime 
Wahlabsprachen zwischen den ver

schiedenen Parteien des Monopol
kapitals; ein gegen die Werktätigen, 
die Arbeiterklasse und ihre marxi
stisch-leninistische Partei gerichteter 
Wahlzensus (d. h., nur solche Bür
ger dürfen wählen, die einen be
stimmten Zensus erfüllen, wie Min
desteinkommen, Rassenzugehörig
keit, Geschlechtszugehörigkeit, 
Wohndauer an einem Ort, Grad an 
Bildung); Wahlgeometrie (die Art 
und Weise der Festlegung von Wahl
kreisen in bürgerlichen Staaten, aus 
der sich für diese oder jene herr
schende Gruppe der Bourgeoisie 
und deren Partei Vorteile zum Scha
den der Arbeiterinteressen ergeben). 
Inhalt und Erscheinungsformen des 
b. W. unterscheiden sich somit prin
zipiell vom —* Wahlsystem sozialisti
scher Staaten. Innerhalb des b. W. 
bedienen sich die herrschenden 
Klassen in den kapitalistischen Län
dern zur Mandatsverteilung des bür
gerlichen Mehrheitswahlrechts oder 
des Verhältniswahlrechts. Nach dem 
Mehrheitswahlrecht wird in der Re
gel über einzelne Kandidaten im 
Wahlkreis abgestimmt, wobei je
weils nur ein Abgeordneter gewählt 
werden kann. Als gewählt gilt der 
Kandidat, der mehr Stimmen als 
seine Mitbewerber zusammen (abso
lute Mehrheit) oder mehr Stimmen 
als jeder einzelne Mitbewerber (rela
tive Mehrheit) erhalten hat. Bei ab
solutem Mehrheitswahlrecht wer
den, soweit erforderlich, mehrere 
Wahlgänge durchgeführt, bis sich, 
gegebenenfalls durch Wahlkoalitio
nen einiger Parteien, die Mehrheit 
der Stimmen auf einen Kandidaten 
vereinigt. Nach dem Verhältnis.- 
wahlrecht stehen Kandidatenlisten 
der Parteien oder Wählervereini
gungen zur Abstimmung. Die Man
date werden nach dem Verhältnis 
der für die einzelnen Listen abgege
benen Stimmen verteilt. Sind z. B. 
für eine Liste 20 % aller Stimmen ab
gegeben worden, so erhält diese Par
tei auch 20 % aller im Parlament vor
handenen Sitze. Das Verhältnis-


